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Vorwort Liebe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter,
liebe Führungskräfte,

hinter uns liegt eine erlebnisreiche Zeit: Seit
dem Jahr 2004 hat die MTU Aero Engines 
den Besitzer gewechselt, einen erfolgreichen
Börsengang bewerkstelligt und ihre Position
auf dem internationalen Markt ausgebaut. Wir
haben uns als eigenständiges Unternehmen
erfolgreich etabliert, sind global aufgestellt
und als Deutschlands führender Triebwerks-
hersteller weltweit eine feste Größe.

Um das zu bleiben, stellen wir uns den
Herausforderungen des Marktes und machen
uns fit für die Zukunft. Wir wollen weiterhin
technologisch den Takt vorgeben, verlässli-
cher Partner bleiben, unseren Kunden besten
Service und beste Qualität bieten und als
gesundes Unternehmen Arbeitsplätze sichern. 

Allen unseren Aktivitäten, Vorhaben und
Erfolgen ist eines gemeinsam: Wir alle agie-
ren im Namen der MTU Aero Engines und
sind uns dieser Verantwortung bewusst.
Unser Tun geschieht auf Basis verbindlicher
Verhaltensrichtlinien, die weltweit für alle
MTU-Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie
den Führungskreis und den Vorstand erlassen
wurden.

Im Folgenden finden Sie die Grundsätze, die
Maßstab unseres Handelns sind. Sie sind
geprägt von Fairness und Respekt im Umgang
miteinander und beschreiben auch die Erwar-
tungen, die wir an ein korrektes Verhalten ge-
genüber dem Unternehmen, Kollegen, Kunden,
Geschäftspartnern und der breiten Öffentlich-
keit haben. Sie spiegeln unsere Werte und
Überzeugungen wider, die uns als verant-
wortungsbewusstes Unternehmen prägen.

Die „Verhaltensrichtlinie der MTU Aero
Engines“ soll Ihnen zur Orientierung dienen,
Vertrauen für den Umgang mit Kunden, Part-
nern und der breiten Öffentlichkeit geben,
Ihnen aber auch unsere Einstellung bezüglich
des Umweltschutzes vermitteln. Natürlich
können nicht alle Situationen abgebildet wer-
den, die im beruflichen Alltag auf Sie zukom-
men. Bei speziellen Fragen wenden Sie sich
bitte an Ihre Vorgesetzten oder nehmen Kon-
takt zu den Ansprechpartnern in der Personal-
abteilung oder zum Betriebsrat auf.

Diese Grundsätze sind von uns allen zu
beachten und einzuhalten, um das weltweite
Renommee der MTU Aero Engines zu stärken
und unseren zukünftigen Erfolg zu sichern.

Reiner Winkler
Vorstand Finanzen und Personal
Arbeitsdirektor

Josef Hillreiner
Konzernbetriebsratsvorsitzender



4

Inhaltsverzeichnis Präambel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5

Geltungsbereich . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6

Verhalten gegenüber Behörden und Amtsträgern . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7

Interessenskonflikte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8

Betriebliches Eigentum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9

Grundsätze der sozialen Verantwortung bei MTU . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10

Umweltschutz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11

Verhalten gegenüber Wettbewerbern und Geschäftspartnern . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12

Umgang mit ausländischen Regierungen und Kunden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13

Investor Relations/Insiderhandel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13

Einhaltung und Folgen bei Verstößen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14

In Kraft treten, Kündigung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14

4



5

Um das Ansehen des Unternehmens zu
wahren, müssen sich alle Mitarbeiter ihrer
Verantwortung als Unternehmensrepräsen-
tanten bewusst sein. Daraus resultiert ein
fairer und respektvoller Umgang mit Kunden,
Lieferanten und anderen externen Personen,
die mit dem Unternehmen in Geschäftsbe-
ziehung stehen. Daher ist die Verhaltensricht-
linie nicht nur während der Arbeitszeit, sondern
auch bei außerdienstlichen Aktivitäten einzu-
halten, die die Belange des Unternehmens
tangieren und bei denen der Mitarbeiter von
Dritten als Repräsentant des Unternehmens
wahrgenommen wird.

Jeder Mitarbeiter muss die gesetzlichen 
Bestimmungen, die seine Arbeit betreffen,
kennen und sie beachten. Darüber hinaus
sind die Bestimmungen im Arbeitsvertrag 
und in betrieblichen Regelungen einzuhalten.

Die MTU Aero Engines bekennt sich zu einer
Unternehmenskultur, die von einer fairen und
kooperativen Zusammenarbeit geprägt ist.
Toleranz und der vertrauensvolle Umgang sind
hierbei die Grundsätze für den täglichen Um-
gang miteinander. Mitarbeiter und Manage-
ment verpflichten sich zu verantwortungs-
bewusstem und integrem Verhalten. Die Per-
sönlichkeit und Würde jedes Einzelnen ist zu
achten. Anderen Kulturen und Denkweisen 
in der Zusammenarbeit ist mit Offenheit und
Toleranz zu begegnen.

Führungskräfte sind aufgefordert, ihr Handeln
an den hierin beschriebenen Werten zu orien-
tieren und im Rahmen ihrer Führungsaufgabe
als Vorbild zu wirken. 

Präambel



Geltungsbereich Diese MTU-Verhaltensrichtlinie gilt für alle
Mitarbeiter der MTU Aero Engines GmbH und
ihrer Tochterunternehmen und umfasst auch
die Belange der Konzernmutter MTU Aero
Engines Holding AG. Soweit in dieser Richtlinie
auf die MTU Bezug genommen wird, beinhaltet
dies die MTU Aero Engines Holding AG und
deren sämtliche Tochterunternehmen.

Die Besonderheiten einiger Tochtergesell-
schaften oder Resorts können Verhaltens-
regeln erfordern, die weiter reichen als
diejenigen, die in dieser Richtlinie aufgeführt
sind. In solchen Fällen können zusätzliche
Regeln für einzelne Tochtergesellschaften,
Standorte oder einzelne Tätigkeitsfelder in
Zusammenarbeit mit dem Personalbereich
und den Betriebsräten entwickelt werden, 
z. B. im Rahmen der Arbeitsordnung. 

6

Die MTU-Verhaltensrichtlinie ist eine verbind-
liche interne Norm, zu deren Einhaltung alle
Mitarbeiter verpflichtet sind. Verstöße gegen
diese Richtlinie oder gegen geltende Gesetze
werden vom Unternehmen mit den entsprech-
enden Maßnahmen geahndet.
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Verhalten gegenüber
Behörden und Amtsträgern

Beziehungen des Unternehmens zu 
Parteien und Politikern
Spenden, Geschenke, unentgeltliche Dienst-
leistungen, Zahlungen sowie Darlehen an
politische Parteien, Ausschüsse, Kandidaten
oder Inhaber von politischen Ämtern sind nur
zulässig, wenn sie geltendem Recht entsprechen
und vorher über den Vorstand der MTU ge-
nehmigt wurden.

Beziehungen des Unternehmens zu in- und
ausländischen Behörden und Amtsträgern
Zahlungen, Geschenke, Bewirtungen oder die
Gewährung sonstiger Vorteile an in- und aus-
ländische Beamte, Soldaten oder sonstige
Mitarbeiter des öffentlichen Dienstes oder der
öffentlichen Hand (im Folgenden „Amtsträger“)
oder an Amtsträgern nahe stehende natür-
liche oder juristische Personen mit dem Ziel,
Aufträge oder sonstige Vorteile für die MTU
zu erhalten, sind nicht erlaubt. Gleiches gilt
für die Gewährung von Vorteilen nach Erhalt
eines entsprechenden Auftrags oder Vorteils. 

Im Einzelnen gilt für den Umgang mit Amts-
trägern oder ihnen nahe stehenden Dritten
Folgendes:
a) Bewirtungen dürfen nur erfolgen, wenn sie

als Arbeitsessen im Rahmen der gewöhn-
lichen Zusammenarbeit erforderlich sind.
Sie müssen in einem angemessenen und
sozialadäquaten Rahmen erfolgen.

b) Geschenke sollen nur aus ganz besonderen
Anlässen erfolgen (hohes Dienstjubiläum,
hoher runder Geburtstag etc.), soweit dies
aus Gründen der Höflichkeit unabdingbar
ist. Solche Geschenke müssen angemessen
und sozialadäquat sein.

c) Darüber hinaus dürfen Amtsträgern oder
ihnen nahe stehenden Dritten keinerlei Vor-
teile ohne vorherige schriftliche Zustimmung
des Vorgesetzten des Amtsträgers gewährt
werden. Hierzu zählen auch Vorteile durch
den Abschluss eines Vertrages, z. B. über
Vortragstätigkeiten. Die schriftliche Zustim-
mung ist zu den Akten zu nehmen.
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Die MTU Aero Engines ist ein weltweit tätiges
Unternehmen, das durch zielorientiertes Han-
deln konsequent zum Nutzen seiner Kunden
durch Leistungsfähigkeit, Qualität und Ertrags-
kraft überzeugt. Die MTU duldet keine unmo-
ralischen oder korrupten Praktiken, z. B. in
Form von Bestechung oder Vorteilsannahme, in
geschäftlichen Transaktionen. Ebenso haben
die Mitarbeiter private Geschäfte oder Trans-
aktionen zu unterlassen, die erkennbar im
Widerspruch zu den Interessen der MTU
stehen oder die Tätigkeit für das Unternehmen
beeinflussen können. Bei Unsicherheiten mit
auslegungsbedürftigen Rechtsbegriffen oder
kulturellen Unterschieden (z. B. in einem
internationalen Rahmen, in dem die Zurück-
weisung eines Geschenkes als unhöflich gilt)
sind diese mit dem Vorgesetzten oder mit
einem der Ansprechpartner aus dem Per-
sonalbereich zu klären.

Im Einzelnen gilt Folgendes:

Umgang mit Lieferanten, Kunden und
anderen Geschäftspartnern
• MTU-Mitarbeiter dürfen grundsätzlich weder

Zahlungen, Kredite, Geschenke noch Ein-
ladungen zu Essen oder Veranstaltungen
oder andere Gefälligkeiten von Geschäfts-
partnern der MTU fordern oder annehmen.
Die Annahme von Werbematerial und von
anderen Artikeln ist nur zulässig, wenn die
Leistung freiwillig erfolgt, sozialadäquat im
Rahmen der Geschäftsbeziehung ist und
ausgeschlossen werden kann, dass dadurch
Entscheidungen des Mitarbeiters beeinflusst
werden. Ein Betrag von 30 Euro dient als
Richtwert.
Ausnahmen sind Einladungen im Rahmen
von Veranstaltungen (z. B. Kongresse,
Messen) oder Geschäftsessen, bei denen
der Mitarbeiter Gast von Geschäftspartnern
ist. Der Vorgesetzte ist über die Häufigkeit
und den Anlass der Veranstaltungen, die
von Geschäftspartnern bezahlt werden, zu
informieren.

• Rabatte oder Sonderkonditionen für Waren
oder Dienstleistungen von Lieferanten oder
Kunden dürfen nicht zu privaten Zwecken
gefordert oder akzeptiert werden. 
Ausnahmen sind Rabatte und andere
Vergünstigungen, die allen Mitarbeitern
gewährt werden und mit der MTU abge-
stimmt sind.

• Geschäftspartner dürfen nur mit Zustimmung
des Vorstandes als Sponsoren von MTU-
Veranstaltungen auftreten. Das Sponsoring
von betriebsinternen Abteilungsfeiern ist
nicht gestattet. 

• Jede Form der strafbaren Einflussnahme auf
Entscheidungen von Geschäftspartnern,
insbesondere durch Geldzahlungen, ist ver-
boten. Aber auch nicht-sozialadäquate
Geschenke, Bewirtungen, sonstige Vorteile
mit dem Ziel, der MTU Aufträge oder andere
Vorteile durch persönliche Vorteilsgewährung
an Mitarbeiter des Geschäftspartners zu
verschaffen, sind unzulässig. 

Nebentätigkeiten 
Mitarbeiter dürfen ohne vorherige schriftliche
Zustimmung nicht im Vorstand, Aufsichts- oder
Beirat eines anderen Wirtschaftsunternehmens
tätig werden oder regelmäßig Nebentätigkeiten
ausüben, die den berechtigten Interessen des
Unternehmens entgegenstehen.

Finanzielle Beteiligungen
MTU-Mitarbeiter dürfen sich nicht ohne vor-
herige schriftliche Zustimmung an Geschäfts-
partnern oder Konkurrenten der MTU unmit-
telbar oder mittelbar beteiligen, wenn Höhe
und Art dieser Beteiligungen geeignet sind,
die Tätigkeit des Mitarbeiters und seine
Loyalität zur MTU zu beeinflussen oder einen
Interessenkonflikt begründen können.

Auftreten in der Öffentlichkeit
Die Übernahme von politischen Mandaten
oder ehrenamtlichen Tätigkeiten wird von der
MTU grundsätzlich befürwortet, sofern dem
Engagement nicht berechtigte Interessen des
Unternehmens entgegenstehen. Besteht ein
Zusammenhang mit der Tätigkeit bei der MTU,
ist die vorherige Zustimmung des Personal-
bereichs einzuholen.

Bei der Ausübung der Tätigkeit muss der 
Mitarbeiter von Dritten als Privatperson und
nicht als Repräsentant der MTU wahrgenommen
werden, wobei Führungskräften aufgrund ihrer
Stellung im Unternehmen einer stärkeren Ein-
schränkung als andere Mitarbeiter unterliegen.

Interviews, Vorträge oder Veröffentlichungen
zu unternehmensbezogenen Themen müssen
vorab mit dem Bereich Unternehmenskommu-
nikation und Investor Relations abgestimmt
werden.

Erhält der Mitarbeiter ein Honorar, eine andere
Vergütung oder eine Auslagenerstattung für
ein Auftreten in der Öffentlichkeit, das mit
seiner Tätigkeit bei der MTU in Zusammenhang
steht, muss die Vergütung der MTU zur Ver-
fügung gestellt werden. Ausnahmen bedürfen
einer Genehmigung des Vorstandes.

Interessenskonflikte
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Betriebliches Eigentum Unternehmenseigentum darf nur für betriebli-
che Zwecke genutzt werden. Die Mitarbeiter
sind verpflichtet das Eigentum des Unterneh-
mens vor Verlust, Diebstahl oder Missbrauch
zu schützen. Übrig gebliebenes Material, Pro-
ben und Abfälle dürfen, auch wenn sie wert-
los erscheinen, nicht ohne vorherige Geneh-
migung aus dem Betrieb mitgenommen wer-
den. Gleiches gilt für Fahrzeuge und sonstiges
Firmeneigentum.
Akten, Zeichnungen, Schriftstücke, Kopien,
elektronische Daten und Datenträger etc. 
dürfen nicht ohne vorherige schriftliche Geneh-
migung aus den Betriebs- und Geschäftsräumen
mitgenommen, verschickt, vervielfältigt oder
Unbefugten zugänglich gemacht werden. 

Die Mitarbeiter haben über alle Betriebs- und
Geschäftsgeheimnisse sowohl während der
Dauer des Arbeitsverhältnisses als auch nach
dessen Beendigung Stillschweigen zu bewahren.
Gesetzliche Vorschriften wie z. B. §120 BetrVG
(Verletzung von Geheimnissen), sonstige Ge-
heimhaltungsvorschriften oder die Bestimmun-
gen des Datenschutzes sind einzuhalten.
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Arbeits- und Gesundheitsschutz
Die MTU gewährleistet Arbeits- und Gesund-
heitsschutz am Arbeitsplatz unter Beachtung
der nationalen Bestimmungen als Mindest-
standard. Dabei werden die Arbeitsplätze
nach gesetzlichen und allgemein anerkannten
sicherheitstechnischen und arbeitsmedizi-
nischen Regeln eingerichtet. Es werden Arbeits-
plätze angeboten, an denen die Arbeitsleistung
unfallfrei und belastungsarm erbracht werden
kann. Es ist unser Anspruch, die Beeinträchti-
gung der Sicherheit und Gesundheit der Mit-
arbeiter und Dritter soweit wie möglich zu
minimieren und hierbei ständige Verbesserun-
gen zu erzielen.
Die Führungskräfte aller Ebenen sorgen für
die Einhaltung der Arbeits- und Gesundheits-
schutzbestimmungen unter Einhaltung der
Gesetze, Verordnungen, Vereinbarungen und
der technischen Regeln. Sie haben dabei eine
Vorbildfunktion.
Die Mitarbeiter sind aufgerufen, sich aktiv am
Arbeits- und Gesundheitsschutz zu beteiligen.
Dabei steht die Einhaltung der erlassenen
Regeln an erster Stelle.

Qualifizierung
Die MTU unterstützt und fördert die Qualifi-
zierung der Mitarbeiter als Schlüssel für die
Sicherung der Wettbewerbs- und Innovations-
fähigkeit, für die Sicherung der Arbeitsplätze
und für die Beschäftigungsfähigkeit der Mit-
arbeiter. Dadurch ermöglicht sie ein hohes
Leistungsniveau und qualitativ hochwertige
Arbeit.

Zulieferer
Die MTU wirkt darauf hin, dass ihre Zulieferer
vergleichbare Grundsätze als Basis für dauer-
hafte Geschäftsbeziehungen einführen und
umsetzen.

Soziale Verantwortung stellt für die MTU einen
wichtigen Faktor für ihren langfristigen Erfolg
dar. Dies erwarten wir auch von Geschäfts-
partnern, Kunden und Beschäftigten der MTU.

Die folgenden Grundsätze gelten bei der MTU
weltweit: 

Menschenrechte
Die MTU respektiert und unterstützt die 
Einhaltung der international anerkannten
Menschenrechte.
Die MTU verpflichtet sich, Chancengleichheit
bei der Beschäftigung zu wahren und Diskrimi-
nierung zu unterlassen, sofern nicht nationales
Recht ausdrücklich eine Auswahl nach be-
stimmten Kriterien vorsieht. Eine unterschied-
liche Behandlung von Mitarbeitern wegen des
Geschlechts, der Rasse, einer Behinderung,
der Herkunft, der Religion, des Alters oder
wegen der geschlechtlichen Ausrichtung darf
nicht erfolgen. Alle Mitarbeiter werden ohne
jede Diskriminierung entsprechend ihrer 
Kompetenzen, Fähigkeiten und Leistungen
eingesetzt und gefördert.

Verhältnis zu Beschäftigten und Arbeit-
nehmervertretungen
Die MTU erkennt die jeweils gültigen arbeits-
rechtlichen und betriebsverfassungsrechtlichen
Vorschriften an. Die MTU arbeitet konstruktiv
mit Mitarbeitern, Arbeitnehmervertretern und
Gewerkschaften zusammen. Auch bei strittigen
Auseinandersetzungen bleibt es das Ziel, eine
tragfähige, vertrauensvolle Zusammenarbeit
auf Dauer zu bewahren.

Arbeitsbedingungen
Das Recht auf eine angemessene Vergütung
wird für alle MTU-Mitarbeiter anerkannt. 
Die Vergütung/Entlohnung und die sonstigen
Leistungen entsprechen mindestens den
jeweiligen nationalen gesetzlichen Normen/
Tarifverträgen bzw. dem Niveau der nationalen
Branchen.

Grundsätze der sozialen 
Verantwortung bei der MTU



Umweltschutz Die Umwelt als Lebensgrundlage für die heutige
und für zukünftige Generationen zu schützen
und alle geltenden Umweltschutzgesetze und
-richtlinien einzuhalten ist ein Grundanliegen
der MTU Aero Engines. Aus diesem Grund
wurden eigene Leitsätze formuliert:
• Wir nehmen unsere Verantwortung für die

Umwelt ernst.
• Mit unseren Produkten setzen wir Maßstäbe

bei der Verminderung von Brennstoffver-
brauch, Lärm und Schadstoffemissionen.

• Die lange Lebensdauer unserer Erzeugnisse
und die ständige Verbesserung unserer
Instandsetzungsverfahren vermindern den
Rohstoffbedarf.

• Wir sorgen für eine umweltschonende
Arbeitsweise und gehen sparsam mit
Material und Energie um.

Dabei bekennt sich das Unternehmen zu einem
integrierten Umweltschutz. Dieser setzt an
den Ursachen für Umweltbeeinträchtigungen
an, beurteilt im Voraus die Auswirkungen der
Produktionsprozesse und Produkte auf die
Umwelt und bezieht die Erkenntnisse in die
unternehmerischen Entscheidungen mit ein.

Die MTU erwartet und unterstützt umweltbe-
wusstes Handeln ihrer Mitarbeiter. Dies gilt
besonders für den Einsatz und die Entwick-
lung neuer Produkte und Fertigungstechno-
logien, die natürliche Ressourcen schonen,
eine Wiederverwertung ermöglichen, Umwelt-
verschmutzung reduzieren und die natürliche
Umwelt bewahren.
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Verhalten gegenüber 
Wettbewerbern und
Geschäftspartnern

Die MTU hält die geltenden Kartell- und Han-
delsgesetze und die entsprechenden Vor-
schriften zur Preisbildung, zum Wettbewerbs-
recht und zum Verbraucherschutz ein. Diese
Gesetze regeln den Umgang des Unterneh-
mens mit seinen Wettbewerbern, Lieferanten
und Kunden. 

Sie verbieten Absprachen und andere Aktivi-
täten, die Preise oder Konditionen beeinflus-
sen, Verkaufsgebiete oder Kunden aufteilen
oder den freien Wettbewerb in unzulässiger
Weise behindern. Diese Gesetze schränken
die Möglichkeiten des Unternehmens ein,
rechtlich geschützte oder wettbewerbsrele-
vante Informationen weiterzugeben sowie 

Lieferanten und andere Geschäftspartner vom
Wettbewerb auszuschließen. Die Kartell- und
Handelsgesetze gelten für alle geschäftlichen
Aktivitäten der MTU im In- und Ausland. Bei
Fragen, inwieweit diese Gesetze den eigenen
Verantwortungsbereich betreffen, können 
Mitarbeiter sich an die Rechtsabteilung der
MTU wenden. 

Um Informationen über Wettbewerber zu er-
halten, bedient sich die MTU aller zulässigen
Mittel, vermeidet jedoch jede Vorgehensweise,
die illegal ist oder Haftungsansprüche zur
Folge haben kann.



Mit einer Weitergabe von Insiderinformationen
verstößt der Mitarbeiter nicht nur gegen seine
arbeitsvertraglichen Verschwiegenheitspflichten,
sondern kann sich auch strafbar machen. Das
Insiderrecht verbietet weiterhin die Ausnutzung
einer Insiderinformation zur Erlangung eines
direkten oder indirekten persönlichen Vorteils
beim Kauf oder Verkauf von Wertpapieren.
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Investor Relations/
Insiderhandel

Die MTU Aero Engines Holding AG als börsen-
notiertes Unternehmen unterliegt deutschen,
US-amerikanischen und anderen börsen- und
wertpapierrechtlichen Bestimmungen. Die 
Einhaltung dieser Bestimmungen ist u. a.
relevant für das Ansehen der MTU auf den
Finanzmärkten. 

Die MTU erwartet daher von ihren Mitarbeitern
vor allem, dass nicht veröffentlichte Informa-
tionen über das Unternehmen, die Einfluss
auf den Kurs der MTU-Wertpapiere haben
könnten („Insiderinformationen“), bis zu ihrer
Veröffentlichung streng vertraulich behandelt
werden. Dies können beispielsweise Informa-
tionen über geplante Akquisitionen, strategi-
sche Allianzen, finanzielle Ergebnisse, neue
Produkte, Probleme mit Produkten oder
wichtige Verträge sein. 

Umgang mit ausländischen
Regierungen und Kunden

Die MTU hält die Zollgesetze sowie die Außen-
wirtschaftsbestimmungen strikt ein. Diese
Regelungen betreffen weltweit alle Bereiche
der MTU und ihre sämtlichen Mitarbeiter.

Außenwirtschafts- und Zollgesetze bestimmen,
wo und wie die MTU ihre Produkte, Leistungen
und Technologien verkaufen und Informationen
weitergeben darf. In einigen Fällen ist es
gesetzlich verboten, Geschäfte mit bestimmten
Ländern zu tätigen; in anderen Fällen ist der
Export von Waren oder die Weitergabe von
Dienstleistungen und Technologien ohne 

behördliche Genehmigung untersagt. Zoll-
gesetze erfordern eine genaue Beschreibung,
lückenlose Aufstellung und zutreffende Wert-
angabe der betreffenden Waren.

Anti-Boykott-Gesetze können die Teilnahme an
Boykottmaßnahmen anderer Länder verbieten
und die Weitergabe von Informationen über
geschäftliche Aktivitäten und Personen ein-
schränken.



In Kraft treten, Kündigung Die Konzernbetriebsvereinbarung tritt mit
ihrer Unterzeichnung in Kraft.

Sie kann mit einer Frist von drei Monaten
gemäß § 77 Abs. 5 BetrVG gekündigt werden
und wirkt nicht nach. 

Die verwendeten Begriffe schließen jeweils
die weibliche Form mit ein.

München, 13.04.2007

MTU Aero Engines GmbH Konzernbetriebsrat der
MTU Aero Engines GmbH
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Einhaltung und Folgen bei
Verstößen

Die Verletzung dieser MTU-Verhaltensrichtlinie
oder anderer MTU-Regelungen kann zu
Disziplinarmaßnahmen, zur Beendigung des
Arbeitsverhältnisses und zu anderen zivil- 
oder strafrechtlichen Schritten führen.

Es ist die Aufgabe jeder Führungskraft der MTU
sicherzustellen, dass alle Mitarbeiter diese
Richtlinie kennen und ihre Bestimmungen ein-
halten. Sowohl die Vorgesetzten als auch der
Personalbereich stehen als Ansprechpartner
zur Aufklärung von Unsicherheiten bezüglich
des richtigen Verhaltens zur Verfügung. 
Führungskräfte, die dieser Verpflichtung nicht
nachkommen, müssen selbst mit Disziplinar-
maßnahmen und anderen rechtlichen Konse-
quenzen rechnen.
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MTU Aero Engines GmbH
Dachauer Straße 665
80995 München • Deutschland
Tel. +49 89 1489-0
Fax +49 89 1489-5500
www.mtu.de

MTU Maintenance Hannover GmbH
Münchner Straße 31
30855 Langenhagen • Deutschland
Tel. +49 511 7806-0
Fax +49 511 7806-111
www.mtu-hannover.de

MTU Maintenance 
Berlin-Brandenburg GmbH
Dr.-Ernst-Zimmermann-Straße 2
14974 Ludwigsfelde • Deutschland
Tel. +49 3378 824-00
Fax +49 3378 824-300
www.mtu-berlin.de


